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BETREFF  IFG-Antrag -  Vermitt lung bei Anfrage „Entscheidungsgründe Befreiung vom Sprach-
nachweis“ [#251263] 
 

 

██████████▊█ █████████▍

das Auswärtige Amt (AA) teilte mir in Ihrer oben bezeichneten Anrufungsangelegenheit 
mit, dass von dort ein Bescheid vom 17. Juni 2022 an die von Ihnen benannte Postanschrift 
auf dem Postweg versandt worden sei. Ein Postrücklauf sei nicht erfolgt.  

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die Zweifel an der Darstellung des AA begründen 
könnten. 

Sofern Ihnen das Schreiben nicht vorliegt stelle ich anheim, das AA um nochmalige Über-
sendung des Schreibens zu bitten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
█████ ▍
▍
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INTERNET  www.bfdi.bund.de 
   

DATUM  Bonn, 09.09.2022 
GESCHÄFTSZ.  IFG-722/002 II#0444    

  
 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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